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1. Einleitung 

Im Mittelpunkt der Feldstudie stehen Verfahren der Kompetenzfeststellung in 24 Bremer 

Einrichtungen, die sich in verschiedenen Kontexten mit dem Lernen bzw. den Kompetenzen 

Erwachsener befassen. Ziel war, sowohl ein breites Spektrum an Anlässen der Kompetenz-

feststellung zu erfassen als auch, die zu diesen Anlässen angewandten Verfahren zu beschrei-

ben. Zur Beschreibung wurden theoretisch begründete Merkmale („Dimensionen von 

Diagnostik“) aufgestellt, die im Verlauf der Untersuchung um weitere empirisch gewonnene 

Dimensionen ergänzt wurden. Besondere Beachtung wurde auf Merkmale gerichtet, die einen 

an den Lernenden orientierten (hier: erwachsenengerechten) Charakter der Verfahren ausdrü-

cken. Im englischsprachigen Raum unter dem Begriff Formative Assessment zusammengefasst, 

sind dies Verfahren, in denen die Leistungsbewertung formativ - den Lernprozess begleitend - 

stattfindet und die sich an den Lernenden orientieren. Formative Assessment bedeutet nicht die 

Abwesenheit von summativer Leistungsbewertung (wie z.B. Tests), sondern vielmehr eine 

bestimmte  Haltung oder Einstellung gegenüber dem Lehr-/Lernprozess: die Lernenden setzen 

eigene Lernziele, bestimmen Bewertungskriterien ihrer Leistungen mit und sind in die Beur-

teilung ihrer Leistung miteinbezogen (vgl. Looney 2008; Grotlüschen, Bonna 2007, 2008)1. 

Die Erkenntnisse der Arbeit dienen als Grundlage, relevante Kriterien zur Transparenz von 

Verfahren der Kompetenzfeststellung aufzustellen. Daran anknüpfend sollen in einem späteren 

Arbeitsschritt die vorhandenen Verfahren und Prüfsysteme in Form eines Lotsensystems mit 

dem Ziel ihrer Integration bzw. Vernetzung dokumentierbar werden. In diesem Zusammenhang 

war auch interessant, inwieweit den Verfahren definierte Standards zugrunde liegen und auf 

welche Referenzsysteme sich die Bewertung bezieht (hier: „Bezugssysteme“). Die Studie 

wurde durchgeführt im Rahmen des  Teilprojektes „Beraten, Prüfen und Zertifizieren“ der 

Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer Bremen - WiSoAk gGmbH. Sie ist 

eingebunden in das Verbundvorhaben „lea. - Literalitätsentwicklung von Arbeitskräften“2 im 

Rahmen des Forschungsprogramms „Alphabund“ des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF)3. 

                                                 
1 Darüber hinausgehend wären Ansätze zu nennen, die eine subjektorientierte Perspektive einnehmen, das heißt, 
die Diagnostizierten nicht als Objekte von Kompetenzfeststellung zu verstehen, sondern als Subjekte ihrer eigenen 
Lern- bzw. Entwicklungsprozesse (vgl. Holzkamp 1993). 
2 Im Verbundvorhaben lea. wird im Auftrag des BMBF ein erwachsenengerechtes berufsbezogenes Testsystem 
zur Förderung des Schriftspracherwerbs erarbeitet. lea.-Teilprojekt „Beraten, Prüfen und Zertifizieren“ hat die 
Erfassung von Kontexten, in denen im Land Bremen Feststellung und Anerkennung von Kompetenzen 
Erwachsener stattfinden, im Fokus. Erster Arbeitsschwerpunkt des Teilprojekts war die vorliegende 
Untersuchung. Vgl. http://blogs.epb.uni-hamburg.de/lea/ 
3 www.alphabund.de 



 

 2 

2. Vorgehen 

Die Feldstudie wurde als Expert/innen-Befragung in Einrichtungen durchgeführt, die mit der 

Feststellung von Kompetenzen Erwachsener befasst sind. Kontexte waren Veranstaltungen 

oder Kurse von Bildungsträgern, qualifizierende oder sehr niedrigschwellige arbeitsmarkt-

politische Maßnahmen von Beschäftigungsträgern sowie Angebote der Diagnostik, Beratung 

oder Information. 

Die Befragung fand in 24 Einrichtungen aus folgenden Bereichen statt  

11 anerkannte Weiterbildungseinrichtungen: Akademie Überlingen, Bremer VHS, Bildungs-

werk der Bremischen Evangelische Kirche, Bildungszentrum des Internationalen Bundes, 

Bildungswerk des Landessportbundes Bremen, Bildungszentrum der Wirtschaft im 

Unterwesergebiet, Deutsche Angestellten Akademie, Maritimes Competenzzentrum, 

Paritätisches Bildungswerk, Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeitnehmerkammer 

(WiSoAk) Bremen, WiSoAk Bremerhaven 

5 Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: Arbeiterwohlfahrt, Bremer Arbeitslosen 

Selbsthilfe bras, Förderwerk, Frauenbetriebe quirl e.V., Sozialwerk der freien Christen-

gemeinde 

1 Träger im Rehabilitationsbereich 

3 Angebote im Sekundarbereich für Jugendliche in Schule und Übergangssystem 

Schule/Beruf: Berufsorientierungsprojekt RAZ der Bremischen Evangelischen Kirche, 

Technisches Bildungszentrum Mitte, Allgemeine Berufsschule 

2 Beratungsangebote der Hochschule, auch in Kooperation mit der Agentur für Arbeit: 

Studienberatung, Career Center 

1 Zeitarbeitsfirma: ZIP- Zeitarbeit 

1 Psychologischer Dienst der Agentur für Arbeit  

 

Eine Abgrenzung von Angeboten der Weiterbildung und arbeitsmarktpolitischen Angeboten ist 

nicht immer möglich: Zum einen bietet die klassische Weiterbildung durch (gewünschte) 

Kooperationen Maßnahmen im arbeitsmarktpolitischen Bereich an, zum anderen sind die 

Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen bemüht, ihren Teilnehmer/innen Abschlüsse zu 

ermöglichen und finden sich so im Bereich der klassischen Weiterbildung4. 

                                                 
4 Quellen der Adressrecherche waren: „Wegweiser Bildungsberatung“ des LernNetzwerks Bremen, Lernportal 
Bremen, Frauen-Stadtbuch Bremen, Adressenübersicht der Bremer Arbeit GmbH (bag), Mitgliederliste des 
Verbunds arbeitsmarktpolitischer Dienstleister in Bremen e.V. (VaDiB), Seiten „AG Ausbildung des Bündnisses 
für Arbeit, Liste der Beratungseinrichtungen der „Forschungsgruppe Dienstleistungsberufe“ der Universität 
Bremen (Fachbereich 11), Frauen-Stadtbuch Bremerhaven, Seite „Weiterbildung“ 
www.seestadt.net/bremerhaven-weiterbildung_37, Beratungslotse Bremerhaven. 
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Die Auswahl der Einrichtungen erfolgte nach quantitativen (Teilnehmer/innenzahlen) und 

qualitativen Gesichtspunkten (weites Spektrum an Angeboten für verschiedene Zielgruppen), 

sowie der Zugänglichkeit, d.h. der Erreichbarkeit von Ansprechpartner/innen und ihrer Bereit-

schaft zur Mitwirkung. Von den in einer Studie zur Weiterbildungslandschaft in Bremen 

(Körber 1995, S. 393) 100 erfassten Anbietern waren 16 anerkannte Träger von Weiter-

bildungs- und Beschäftigungsangeboten (incl. Rehabilitation); 12 davon sind auch in der 

vorliegenden Studie vertreten. Es wird davon ausgegangenen, dass mit der Erhebung ein 

aussagekräftiges Spektrum an Anbietern abgebildet ist. Die Angebote von Beratung und 

Diagnostik bzw. Angebote für junge Erwachsene stellen weitere Einsatzfelder von Kompetenz-

diagnostik dar5. 

Die Erhebung fand von August 2008 bis Januar 2009 statt6, zwei Befragungen bereits im Mai 

2008 als Pretest. Befragt wurden die für die Diagnostik verantwortlichen oder zuständigen 

Mitarbeiter/innen. Gesprächspartner/innen waren sowohl auf der Leitungsebene der Einrich-

tungen oder ihrer Fachbereiche als auch direkt mit der Diagnostik befasste Mitarbeiter/innen; 

in einigen Fällen nahmen zwei oder drei Angehörige der Einrichtung auf verschiedener Ebene 

an den Interviews teil. Es wurden halbstrukturierte Interviews anhand eines Gesprächsleit-

fadens (Anhang 1) geführt, die in der Regel in der Einrichtung stattfanden und zwischen einer 

und eineinhalb Stunden dauerten; in einigen Fällen fand die Befragung telefonisch statt (Dauer 

zwischen einer halben und einer Stunde). Durchgeführt wurden die Interviews von vier Perso-

nen: drei studentischen Mitarbeiter/innen7 und der Autorin, in der Regel zu zweit. Die 

Gespräche begannen i.d.R. mit den offenen Fragestellungen „Wie stellen Sie fest, was Ihre 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können?“ oder „Wie werden bei Ihnen Kenntnisse, Fertig-

keiten, Kompetenzen der Teilnehmenden erhoben?“ 

Es wurden insgesamt 33 Interviews geführt und analysiert, dabei wurden 40 Veranstaltungen, 

Maßnahmen, Beratungs- oder Testsituationen differenziert. Es handelte sich teilweise um 

Einzelveranstaltungen, teilweise um Fachbereiche (Fremdsprachen, EDV, Alphabetisierung, 

Deutsch als Zweitsprache DaZ), in denen ein Verfahren auf den ganzen Fachbereich ange-

wendet wurde. In der Regel beschrieben die Gesprächspartner/innen das Vorgehen der 

Kompetenzfeststellung in einer Veranstaltung sehr detailliert, so dass hier mehrere Zeitpunkte 

der Kompetenzfeststellung mit unterschiedlichen Intentionen bestimmt werden konnten. Es 

wurde z. B. zu Beginn eine Einstufungsdiagnostik durchgeführt, im Lauf der Maßnahme 

                                                 
5 Da im Rehabilitationsbereich einige besondere Bestimmungen aufgrund der Besonderheiten der Zielgruppe 
gelten, werden die Angebote in diesem Bereich speziell ausgewiesen; hier ist auch eine  Maßnahme der 
Allgemeinen Berufsschule für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugeordnet. 
6 Eine einzelne Befragung erfolgte noch im September 2009 
7 Für die engagierte und erfrischende Mitarbeit danke ich den Student/innen Linus Edwards, Fanny Sue Schmidt 
und Marie Kuhblank! 
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erfolgten Lernkontrollen und/oder Kompetenzfeststellungen und abschließend konnte eine 

Prüfung stattfinden. So wurden insgesamt 64 einzelne Verfahren für Kompetenzdiagnostik bei 

Erwachsenen herausgearbeitet und näher untersucht. Im Laufe der Gespräche wurden ausführ-

liche Notizen gemacht, da die Ausführungen der Expert/innen oftmals über die mit dem Frage-

bogen vorgegebenen Dimensionen hinausgingen. Weiterführende Bemerkungen wurden 

notiert, die Ergebnisse in das vorgegebene Raster übertragen. Unklarheiten wurden telefonisch 

geklärt, in einigen Fällen wurden die in das Raster übertragenen Ergebnisse mit der Bitte um 

Überprüfung an die Gesprächspartner/innen gesandt. Es ist davon auszugehen, dass weitere, 

wie eventuell im Rahmen des Unterrichts stattfindende Kompetenzfeststellungsverfahren nicht 

erfasst wurden, nämlich dann, wenn die Gesprächspartner/innen dazu keine Angaben machten; 

das bedeutet nicht, dass weitere Verfahren nicht durchgeführt wurden. Insofern erhebt die 

Erhebung nicht den Anspruch auf eine vollständige Darstellung. 

 

 

3. Auswertung 

Der Feldstudie liegt eine ausführliche Rezeption des wissenschaftlichen Diskurses zu zentralen 

Begriffen zugrunde8,9. 

 

3.1 Analyse anhand von Dimensionen zur Charakterisierung von Kompetenzfest-

stellungsverfahren 

Als bestimmende Merkmale, anhand derer die Kompetenzfeststellungsverfahren charakterisiert 

werden konnten, wurden in Anlehnung an Dluzak et al. (2009) Dimensionen von Diagnostik 

ausgewählt und im Rahmen der empirischen Erhebung um weitere ergänzt. In Tabelle 1 sind 

die der Analyse zugrunde liegenden Dimensionen aufgeführt. 

                                                 
8 Input/Outputorientierung, formales/non-formales/informelles Lernen, Kompetenzbegriffe in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung mit Bezug auf den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), Dimensionen (Charakteristika) 
von Diagnostik (vgl. Tab.1). 
9 Schügl (2010, Veröffentlichung in Vorbereitung) 
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Tab. 1: Dimensionen zur Beschreibung der erfassten Kompetenzfeststellungsverfahren 

Dimension Beschreibung - Faktoren 

Intention: Ziel/Zweck 

Zeitpunkt: vor einer Veranstaltung o. Maßnahme, 

im Laufe einer Veranstaltung o. Maßnahme, zum Abschluss 

Bewertungsfokus: Lernprozess, 

Lernergebnis 

Bezugssystem (Kategorien): Orientierung an Referenzsystemen, vorgegebene Kategorien, 

Skalierungen zur Bewertung oder freie Beurteilung 

Bezugsnorm: sozialer (s), individueller (i), kriterienbezogener (k) Maßstab/ 

Vergleich 

Urteilsinstanz:  Diagnostizierte S (hier Teilnehmer/innen, Proband/innen), 

Prüfende F - intern (i) = als begleitende oder lehrende Perso-

nen tätig/ extern (e) = Prüfer, die nicht am Lern- o. Entwick-

lungsprozess beteiligt sind - aus anderen Klassen, Institutio-

nen, Pc-gestützte Testverfahren), 

Peers P (Personen der Bezugsgruppe der Diagnostizierten - 

Freund/innen, Klassenkamerad/innen, Kolleg/innen, Familie)  

Entscheidungsinstanz: Diagnostizierte = Teilnehmende TN (S),  

Prüfende (F),  

Kostenträger (KT) 

Konsequenzen: die direkt aus dem Kompetenzfeststellungsverfahren resultie-

renden Folgen für die Diagnostizierten 

Orientierung: Anforderungsorientierung (A), Entwicklungsorientierung (E) 

 

3.2 Zuordnung nach Standardisierung bzw. Nicht-Standardisierung 

Als standardisiert werden hier Instrumente bezeichnet, die bestimmten, nachvollziehbaren 

Standards entsprechen und – kostenpflichtig oder nicht kostenpflichtig, evtl. auch nur einem 

bestimmten Personenkreis – zugänglich sind. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie den Güte-

kriterien für Testverfahren entsprechen [vgl. ProfilPASS (DIE et al. 2006), der hier als standar-

disiert bezeichnet wird, aber nicht den Gütekriterien entspricht]. Demgegenüber stehen intern 

entwickelte Verfahren, die in der eigenen Einrichtung entwickelt und angewendet werden. 

Diese enthalten oftmals Elemente standardisierter Verfahren oder sind diagnostischer Fachlite-

ratur entnommen, werden aber frei angewendet: das kann bedeuten, dass ein Test in einer ande-

ren Zeitspanne oder Zusammenstellung durchgeführt wird, dass Aufgabenstellungen an die 
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Zielgruppe und deren Lebenswelt angepasst werden oder dass die Tests nicht gemäß den Test-

vorgaben, sondern anhand des Erfahrungswissens der Prüfenden ausgewertet werden. 

 

 

4. Ergebnisse 

Die Angaben aus den Expert/innen-Interviews sind ausführlich erläutert9 und in der anliegen-

den Tabelle „Ergebnisse der Befragung“ aufgeführt. Die Verfahren wurden hinsichtlich ihrer 

Intention (Zielsetzung) gegliedert, die sowohl eine Charakterisierung in Bezug auf die Ziel-

setzung und den Kontext, als auch eine Gliederung auf der Zeitachse (vorher, zu Beginn, im 

Verlauf, zum Abschluss) erlaubt. Dieser Ordnung folgt die Darstellung der Ergebnisse in der 

anliegenden Tabelle. 

 

4.1 Kompetenzfeststellung stößt auf großes Interesse der Expert/innen. 

In allen Gesprächen war eine große Offenheit der Expertinnen und Experten wahrzunehmen, 

wofür ich den Gesprächspartner/innen hier sehr danken möchte! Die Thematik „Kompetenz-

feststellung“ stieß auf hohe Akzeptanz und wurde als bedeutungsvoll für die eigene pädagogi-

sche Arbeit beschrieben. Es bestand bei allen Gesprächspartner/innen ein großes Interesse an 

Verfahren der Kompetenzfeststellung, aber es wurde auch vielfach ein Defizit an entspre-

chenden standardisierten Instrumenten genannt, die den Einrichtungen zugänglich und ziel-

gruppengerecht sind. Nicht alle Einrichtungen legten ihre Verfahren offen aufgrund der Sorge, 

damit das „Pfund mit dem wir wuchern“ (Zitat) aus der Hand zu geben. Die Kompetenzfest-

stellung wurde als zentrale pädagogische Aufgabe begriffen. Die meisten Gesprächspart-

ner/innen luden zu weiteren Nachfragen ein und äußerten Interesse an den Ergebnissen der 

Untersuchung. 

 

4.2 Kompetenzfeststellung fand in vielfältigen Kontexten und mit unterschiedlicher 

Zielsetzung (Intention) statt. 

In den 40 analysierten Anlässen von Diagnostik (Veranstaltungen, Maßnahmen, Beratungs- 

oder Testsituationen) wurden 64 einzelne Verfahren (Spalte „Nr.“ in anliegender Tabelle)10 

differenziert (aufgrund der ausschnittweisen Betrachtung - vgl. Abschnitt 2 - ist von weitaus 

mehr auszugehen). Als Zielsetzungen (Intentionen) der Kompetenzfeststellungsverfahren 

konnten folgende Intentionen herausgearbeitet werden: 

                                                 
10 Nr.: red. Überarb. der Bezeichnung VA-Nr., Mai 2010 
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Übersicht 1: Intentionen von Verfahren der Kompetenzfeststellung 

Auswahl 

Einstufungsdiagnostik/Platzierung 

Förderung (Kompetenzentwicklung) in längerfristigen Beschäftigungsmaßnahmen 

Überprüfung des Lernfortschritts 

Lernberatung (domainspezifisch)  

Orientierung (Kompetenzbilanzierung), eigene Positionierung/ Berufsorientierung 

Berufsberatung 

Beurteilung (abschließend) 

Staatliche Anerkennung (gemäß formalem Bildungssystem, ordnungspolitisch) 

Zertifizierung (unterhalb der politischen Ordnungsebene) 

 

Eine weitere Differenzierung erfolgte nach dem pädagogischen Einsatzbereich, hier als Maß-

nahmeart bezeichnet (Aufstiegsfortbildung, Berufsorientierung, Beschäftigungsmaßnahme, ...), 

durch die der Kontext näher eingrenzt und die Voraussetzungen der Zielgruppe berücksichtigt 

werden können. Die Verfahren wiesen je nach Intention und pädagogischen Handlungsfeld 

charakteristische Merkmale in den zugrunde gelegten Dimensionen auf9, die im Folgenden 

näher erläutert werden. 

 

4.3 Elemente des Formative Assessment bzw. erwachsenengerechter Verfahren waren 

in der Praxis der Kompetenzfeststellung Erwachsener bereits vielfach im Einsatz. 

Anhand charakteristischer Merkmale konnten Aussagen darüber getroffen werden, inwieweit 

die Verfahren Elemente des Formative Assessment und damit einer Orientierung an den 

Lernenden enthalten. Als solche Merkmale wurden die Dimensionen Urteilsinstanz, Beurtei-

lungsfokus und Bezugsnorm ermittelt11. 

Elemente des Formative Assessment (Einbezug mehrerer Urteilsperspektiven, Prozessorientie-

rung, Berücksichtigung des individuellen Lernfortschritts) wurden vielfach eingesetzt, ohne 

dass sie als solche benannt wurden. Entwicklungs- und Förderungsaspekte nahmen einen 

großen Stellenwert ein, und waren selbst in anforderungsorientierten Kontexten, die eine 

Einstufung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen oder eine abschließende Beurteilung zum 

Ziel hatten, von Bedeutung: Ausdruck des pädagogischen Verständnisses der Prüfenden, den 

Entwicklungsprozess der Teilnehmenden (Diagnostizierte) zu fördern. Umgekehrt sollen stark 
                                                 
11 Die Dimensionen Datenhoheit und Entscheidungsinstanz wurden als entscheidende Kriterien zur 
Charakterisierung subjektorientierter Verfahren bestimmt. 
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entwicklungsorientierte Verfahren durch die Berücksichtigung von definierten Anforderungen 

den Bezug zum Arbeitsmarkt nicht verlieren (vgl. Verfahren „Förderung/ Kompetenzentwick-

lung“ und „Überprüfung des Lernfortschritts“ in anliegender Tabelle). 

 

4.4 Die Perspektive der Teilnehmenden wurde häufig einbezogen, war allerdings kein 

Merkmal entwicklungsorientierter Verfahren; sehr zurückhaltend wurde die 

Peerbeurteilung eingesetzt. 

Vielfach wurde die Selbstbeurteilung durch die Teilnehmenden einbezogen. Hier scheinen sich 

die in der Literatur hervorgehobenen Vorzüge der Ganzheitlichkeit und Ökonomie (vgl. Kauf-

hold 2006) auszuwirken. Sichtbar wurde, dass die Selbstbeurteilung nicht obligat ein Kennzei-

chen von Verfahren mit der Zielsetzung „Förderung“ bzw. „Entwicklungsorientierung“ ist. So 

wurde z. B. im Rehabilitationsbereich nur die Fremdbeurteilung genannt (Nr. 7, 13), im 

klassischen Selektionskontext, wie der „Auswahl“ dagegen auch die Selbstbeurteilung (Nr. 4). 

Auch in rein anforderungsorientierten Kontexten, die die „Passung“ zwischen Ratsuchenden 

und Arbeitsplätzen zum Ziel haben (Nr. 24, 60), war die Selbstbeurteilung einzige Quelle. Die 

Beurteilung durch Peers (hier v.a. die anderen Teilnehmenden) ist als besondere Form der 

Fremdbeurteilung zu sehen. Als Voraussetzung für Peer-Feedbackgespräche wurden eine 

vertrauensvolle Atmosphäre in der Gruppe und im Feedback geübte Teilnehmende, d.h. 

sowohl im Geben als auch im Annehmen von Feedback genannt. Aufgrund heterogen zusam-

mengesetzter Gruppen, möglicherweise auch wechselnden Teilnehmer/innen und/oder kurzer 

Dauer der Maßnahmen sind diese Voraussetzungen selten gegeben. Die Heterogenität der 

Teilnehmer/innen kann sich auf unterschiedliche Bildungshintergründe und interkulturelle 

Hintergründe beziehen. So wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen Kulturen diese 

Form der Beurteilung, ebenso wie die Selbstbeurteilung als Anmaßung empfunden wird 

(Nr. 42). Um diese Beurteilungsform stärker zu etablieren, wäre zunächst die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit ihren Gelingensfaktoren notwendig; so spiegelt sich das in der Lite-

ratur vorgefundene Defizit zur Peerbeurteilung in der Praxis wider. 

 

4.5 Wer zahlt, hatte die Hoheit über die Daten und die Entscheidung über 

Konsequenzen. 

Die Hoheit über die Daten (Ergebnisse der Diagnostik) hatten die Teilnehmenden in der vor-

liegenden Erhebung in den Kontexten von Orientierung und Beratung, sowie in teilnehmer-

finanzierten Kursen der allgemeinen Bildung (hier EDV- und Fremdsprachenbereich). Im 

letztgenannten Fall ist die Datenhoheit auf die finanzielle Unabhängigkeit der Teilnehmenden 
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zurückzuführen: „Wer zahlt, hat die Kontrolle“. Dass die Daten vielfach auch in den Kontexten 

von Beratung und Orientierung in den Händen der Teilnehmenden verblieben, kann hier auch 

vom professionellen Verständnis bestimmt sein: So gilt das Vertrauensverhältnis zwischen 

Beratenden und Ratsuchenden als Voraussetzung für einen gelungenen Beratungsprozess, mit 

entstehenden Abhängigkeiten ist „sorgsam umzugehen“ (DGfB 2003, S. 4). Darunter ist der 

Schutz des Privatgeheimnisses und des Datenschutzes zu fassen (ebd.) und verbietet die 

Weitergabe von Daten ohne das Einverständnis der Ratsuchenden12. Gegenüber Kostenträgern 

muss diese Unabhängigkeit angemahnt werden. Der Datenhoheit sind in der Praxis Grenzen 

gesetzt: Einerseits durch die Teilnehmenden selbst, die nicht immer in der Lage sind, mit der 

Hoheit über ihre Daten auch die Verantwortung über sie zu übernehmen (z. B. Verlust der 

Zeugnisse). Andererseits schließt in einigen Fällen auch der professionelle Umgang mit Daten 

der Kompetenzerfassung die Datenweitergabe an die Teilnehmenden aus, da diese in Unkennt-

nis der Fachterminologien von den Diagnostizierten nicht immer angemessen interpretiert 

werden können. Insbesondere dann, wenn es um Zertifizierung oder staatliche Anerkennung 

ging, verblieben die Daten in den Institutionen, den Teilnehmenden wurden i. d. R. nur die 

Ergebnisse (als Information „bestanden/nicht bestanden“ oder Noten) mitgeteilt, wodurch die 

Diagnostik für die Teilnehmenden nicht zur Kompetenzentwicklung nutzbar war. In förder-

orientierten Verfahren, wie der Überprüfung des Lernfortschritts oder der Förderung wurden 

die Ergebnisse fast immer in einem Feedback-Gespräch mit den Teilnehmenden erläutert, so 

dass die Diagnostik auch dem Lernprozess diente. 

Bezüglich der Entscheidungshoheit wurde deutlich, dass die urteilende Instanz nicht immer 

auch die Entscheidungen über die Konsequenzen traf. So konnten sich „Selbstzahler/innen“ in 

der allgemeinen Weiterbildung über die Ergebnisse der Diagnostik hinwegsetzen. In geför-

derten Maßnahmen konnte dagegen eine Entscheidung auch entgegen der Empfehlung der 

prüfenden Instanzen fallen; auch hier galt: „Wer zahlt, entscheidet“. 

 

4.6 Es wurden vielfältige Methoden eingesetzt und miteinander kombiniert. 

Die Methoden zur Kompetenzfeststellung waren vielfältig und variierten je nach Intention der 

Diagnostik und Handlungsfeld, in dem die Diagnostik stattfand. Die Differenzierung nach 

Inhalten bzw. Kompetenzbereichen, wie kognitiven, fachlichen und überfachlichen Kompe-

tenzen, erwies sich dagegen als ungeeignet, da sich die Methoden fast immer auf alle Kompe-

                                                 
12 Im ProfilPASS-Forum des LernNetzwerks Bremen vom 23.05.08 wurde von den Beratenden sehr kritisch 
diskutiert, dass in BA-geförderten ProfilPASS-Veranstaltungen eine Weitergabe des „Kompetenz-Nachweises“ an 
den Kostenträger gefordert war. Die Beratenden waren überwiegend der Meinung, dass eine Weitergabe der 
Daten nicht mit dem ProfilPASS-Verfahren vereinbar sei. 



 

 10 

tenzbereiche bezogen. Dafür wurde in der Praxis häufig ein Methoden-Mix gewählt: In 

Auswahlverfahren wurden beispielsweise in einem schriftlichen Test kognitive Kompetenzen, 

wie Rechtschreibung, Ausdrucksvermögen, Logik und mathematische Kenntnisse geprüft 

(Nr. 4); in fachpraktischen Übungen oder Rollenspielen waren auch überfachliche 

Kompetenzen, wie Sorgfalt oder Sozialverhalten Inhalte der Kompetenzfeststellung (Nr. 40, 

45). In der abschließenden Beurteilung im Rahmen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen oder 

der Zertifizierung einer beruflichen Fortbildung wurden neben fachtheoretischen und 

fachpraktischen Kompetenzen auch überfachliche Kompetenzen bewertet. 

 

4.7 Angestrebt war häufig der Bezug auf festgelegte Kriterien zur Beurteilung 

Wie der anliegenden Tabelle zu entnehmen ist, wurde häufig die kriterienbezogene (auch 

„sachliche“) Bezugsnorm angewendet. Die Bezugsnorm gibt den Vergleichs- oder Gütemaß-

stab an, an dem die Leistung gemessen wird13. In fast allen Verfahren wurde Bezug auf defi-

nierte Kriterien genommen: Mithilfe von Deskriptoren („Pünktlichkeit“, „Teamfähigkeit“, 

„Reflexionsfähigkeit“...) und Skalierungen („sehr gut“, „gut“...; „A1“ – „C2“; ...) sollte sich 

der Blick der Beurteilenden auf einzelne Facetten verschiedener Kompetenzbereiche richten 

und damit Objektivität hergestellt werden. Allerdings beruhten die eingesetzten Deskriptoren 

auf nicht immer ausreichend operationalisierbaren und aussagekräftigen Kriterien, wie dies 

z. B. für „Pünktlichkeit“ durch Aufzeichnungen von Verspätungen möglich wäre. Auch wurde 

deutlich, dass die Zuordnung von Testfragen zu ausgewählten Kriterien nicht immer eindeutig 

war. Welchen Kriterien bzw. Kompetenzen können z. B. die Ergebnisse aus folgender Test-

frage eines Auswahlverfahrens zugeordnet werden? 

 

Frage: Unter keinen Umständen kann man in der Antarktis... 

- Pinguine antreffen 

- russische Forscher antreffen 

- Eisbären antreffen 

- amerikanische Forscher antreffen 

                                                 
13 Rheinberg (2001, S. 61f) unterscheidet drei Bezugsnormen: 
Individuelle Bezugsnorm: Die Leistung wird am individuellen Lernfortschritt gemessen, der beschreibt, ob sich 
jemand verbessert oder verschlechtert hat.  
Soziale Bezugsnorm: Die Leistung wird im Vergleich mit den Leistungen Anderer gemessen, wie z. B. die 
Normalverteilung des „Klassenspiegels“. 
Kriterienbezogene oder sachliche Bezugsnorm: Die Leistung wird an vorgegebenen Anforderungen gemessen, die 
mithilfe von „inhaltlich verankerten Standards“ beurteilt werden können. Grundlage sind also definierte Kriterien, 
wie z. B. das Erreichen einer bestimmten Punktzahl. 
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4.8 Die Festlegung und die Bewertung der Beurteilungskriterien orientierte sich viel-

fach an der Relevanz, die die Prüfenden ihnen zuschrieben. 

Die Bewertung einzelner Testergebnisse und/oder ihrer Gewichtung konnte stark an den 

Anforderungen, die die Prüfenden als relevant erachteten, orientiert sein, wie am Beispiel eines 

hausintern entwickelten, sehr umfangreichen schriftlichen Tests eines Auswahlverfahrens für 

eine Umschulung deutlich wird: Die Aufgaben waren auf das Berufsfeld und den Einsatzbe-

reich bezogen und umfassten Rechnen, das Leseverständnis sowie vier weitere Bereiche 

(Logik, Abstraktion, Beobachtung, Unmöglichkeiten); in der Auswertung wurde frei verfahren: 

erreiche ein/e Kandidat/in z. B. sehr gute Ergebnisse im Bereich „Logik“ bei gleichzeitig 

mangelhaften Ergebnissen in den anderen Testbereichen, so habe diese/r bei entsprechender 

Motivation gute Chancen ausgewählt zu werden. Insbesondere in Auswahlverfahren wurde 

dieser Rückgriff der Prüfenden auf ihr „Erfahrungswissen“ deutlich benannt. Das Erfahrungs-

wissen nimmt Bezug auf die Zielgruppe, die Anforderungen des Handlungsfeldes und das 

(spätere) betriebliche Umfeld, in das sich die Bewerber/innen integrieren müssen. 

 

4.9 Heterogene Begriffsdefinitionen erschwerten die Verständigung über Inhalte der 

Kompetenzfeststellung. 

In der Benennung der Inhalte der Kompetenzfeststellung zeigte sich, dass der Praxis keine 

einheitlichen Begriffssysteme zur Verfügung stehen – Ausdruck auch der fehlenden Einheit-

lichkeit im wissenschaftlichen Theoriediskurs. Die Gesprächspartner/innen nannten umfang-

reiche Inhalte der Kompetenzfeststellung, die sowohl Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen, 

Einstellungen und/oder Persönlichkeitseigenschaften umfassten. Insbesondere in arbeitsmarkt-

politischen Maßnahmen waren die Begriffe an den durch den „Entwicklungsbericht“ vorgege-

benen Kriterien oder Einzelkompetenzen orientiert. In stark berufsbezogenen Maßnahmen 

wurden eng an den Anforderungen des Arbeitsplatzes orientierte Kriterien genannt. Befragt 

nach ihren persönlichen Auffassungen für die Oberbegriffe personale und soziale Kompeten-

zen, nannten einzelne Gesprächspartner/innen folgende (Tab.2):  
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Tab. 2: Individuelle Auffassungen personaler und sozialer Kompetenzen 

Gesprächspartner/in Personale Kompetenzen Soziale Kompetenzen 

1 (vgl. Nr. 8, 9) Disziplin, Pünktlichkeit, Zuver-

lässigkeit, Kritikfähigkeit, 

Kontaktfähigkeit, Ordnungssinn, 

Sorgfalt, Eigeninitiative 

Teamfähigkeit, Perspektiv-

übernahme 

2 (vgl. Nr. 22) Selbstorganisation, Berufliche 

Handlungsorientierung (Routine, 

Tempo, Präzision) 

Zusammenarbeit mit Kollegen, 

Vorgesetzten und Kunden, 

Umgang mit Kritik, alles was mit 

Kommunikation zu tun hat, Integ-

ration in Gruppe 

3 (vgl. Nr. 40, 41) Zuverlässigkeit, Konzentrati-

onsfähigkeit, Leistungsorien-

tierung, Umgang mit 

Erfolg/Misserfolg 

Verantwortungsübernahme, 

Engagement, Kooperations-

fähigkeit, Anpassungsfähigkeit 

4 (vgl. Nr. 60) Zuverlässigkeit, Selbstständig-

keit, Kommunikationsfähigkeit 

Teamfähigkeit, Führungserfah-

rungen 

5 (vgl. Nr. 32) Ausdauer, Antrieb, Konzentra-

tion, Selbstständigkeit, Misser-

folgstoleranz, Problemlösen, u. 

weitere 

Team-, Kritik-, Kommunikations-

fähigkeit 

 

Es wird deutlich, dass unterschiedliche Auffassungen bestehen über die Benennung von 

Kompetenzen und deren Zuordnung zu den Kategorien „Personale“ und „Soziale“ Kompeten-

zen. So ist zum einen unklar, ob die beiden Bezeichnungen „Kommunikationsfähigkeit“ und 

„alles, was mit Kommunikation zu tun hat“ die gleiche Bedeutung haben. Zum anderen wurden 

sie sowohl den personalen als auch den sozialen Kompetenzen zugeordnet (gleiches gilt für die 

Bezeichnung „Kritikfähigkeit“ bzw. „Umgang mit Kritik“). Auch trafen die Gesprächspart-

ner/innen eine sehr unterschiedliche Auswahl an Kriterien, von motivationalen Begriffen, wie 

„Antrieb“ bis hin zu „Führungserfahrungen“, die sich auf bisher durchgeführte Tätigkeiten 

beziehen konnten. Die unterschiedlichen Benennungen der Inhalte von Kompetenzfeststellung 

sowie die jeweils individuelle Auffassung über die Bedeutungen einzelner Kriterien bewirkt 

die geringe Transparenz und Vergleichbarkeit der Verfahren und schränkt damit ihre Aussage-

kraft ein. 
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4.10 Standardisierte Verfahren der Kompetenzfeststellung waren selten und wurden 

i.d.R. in Kombination mit hausintern entwickelten Verfahren angewandt. 

Standardisierte Verfahren, die sich auf theoretisch begründete Standards beziehen (vgl. 3.2), 

wurden nur in sehr begrenztem Umfang eingesetzt. Sie kamen insbesondere in Bereichen, in 

denen auf definierten Kriterien beruhende Testverfahren zur Verfügung stehen (EDV-, Spra-

chenbereich) zum Einsatz, wie im Rahmen der Zertifizierung gemäß dem Gemeinsamen Euro-

päischen Referenzrahmen für Sprachen (Deutsch als Zweitsprache, Sprachen-Zertifikate) und 

dem ECDL. Im Rahmen der staatlichen Anerkennung wurde ein standardisiertes Vorgehen 

gemäß vorgegebener Verordnungen eingesetzt. Veranstaltungen bzw. Maßnahmen zur Orien-

tierung und Förderung nutzten die ProfilPASS-Methode zur Kompetenzbilanzierung, teilweise 

in Auszügen oder in Kombination mit anderen Instrumenten. In den meisten Fällen wurden die 

standardisierten Verfahren mit hausintern entwickelten Verfahren kombiniert (z.B. zur Einstu-

fung der Deutschkenntnisse im Bereich Deutsch als Zweitsprache; zur Einstufung im Rehabi-

litationsbereich). 

 

4.11 Hausintern entwickelte Verfahren sollten einen Bezug zur Zielgruppe und deren 

Lebenswelt herstellen sowie deren Leistungsniveau entsprechen. Sie bezogen sich 

oftmals auf standardisierte Verfahren. 

Nicht-standardisierte, hausintern entwickelte Verfahren wurden am häufigsten genannt. Diese 

waren i.d.R. schriftlich dokumentiert und gaben ein ausdrückliches Vorgehen zur Kompetenz-

feststellung vor. Sie wurden in praktischen, schriftlichen und mündlichen Verfahren angewen-

det und entstammten oftmals standardisierten Tests oder Aufgabensammlungen aus Lehr-

büchern bzw. Fachliteratur zur Kompetenzfeststellung (teilweise aus unbekannten Quellen).  

Die Auswertung erfolgte i. d. R. anhand des Erfahrungswissens der Prüfenden und wurde mit 

Hilfe von Kriterien zur Beurteilung gestützt. Sie wurden in vielfältigen Handlungsfeldern 

eingesetzt, wie z. B. Förderung/Kompetenzentwicklung, Deutsch als Zweitsprache, Alphabe-

tisierung, Auswahl- und Einstufungsverfahren. Nie genannt wurde ein Verfahren ohne eine 

dezidierte, schriftlich dokumentierte Vorgehensweise.  

Als Begründung wurde z. B. die Auffassung genannt, dass das interne Kompetenzfeststellungs-

verfahren Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung sei und als pädagogisches „Kerngeschäft“ 

nicht aus der Hand gegeben werden solle. Selbst wenn standardisierte Verfahren angewendet 

wurden, waren diese fast immer mit internen Verfahren kombiniert oder abgewandelt, um die 

Zielgruppe hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades und des Lebensweltbezuges treffender zu 

erreichen. Auch Rücksicht auf die „Testmüdigkeit“ der Teilnehmenden war die Begründung 
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dafür, dass Tests behutsam – in veränderter Form (Nr. 42) oder bewusst nicht als Diagnostik 

im Verlauf (Nr. 33) oder als Abschlussdiagnostik (Nr. 54) eingesetzt wurden. Solche 

unterschiedlichen Perspektiven konnten auch innerhalb einer Einrichtung vertreten sein 

(Nr. 30, 31, 32 und 33 fanden in der gleichen Institution statt). Das pädagogische 

Selbstverständnis der Prüfenden beeinflusst damit ebenfalls die Kompetenzfeststellung, d.h. 

ein Verfahren konnte zwar in der Einrichtung empfohlen sein, ob und wie die Prüfenden es 

einsetzen, war damit noch nicht festgelegt. Die Übereinstimmung des eingesetzten Diagnos-

tikinstruments mit dem Erfahrungswissen der Prüfenden scheint essentiell, um Unstimmig-

keiten der Methoden und der Interpretation der Ergebnisse zu vermeiden. Kretschmann (2005, 

S. 9) hebt hervor, dass Diagnosen ohne entsprechendes Wissen um die Interpretation der 

Ergebnisse, also ohne ein theoretisches Erklärungsmodell, sogar kontraproduktiv sein können, 

wenn sie zu Hilflosigkeit auf Seiten der Prüfenden führen. 

 

4.12 Neben definierten Bezugssystemen waren vielfach implizite Bezugssysteme von 

Bedeutung. 

Wie unter 4.7 beschrieben, erfolgte die Beurteilung fast immer anhand von festgelegten Krite-

rien (Inhalte der Diagnostik). Diese Beurteilungskriterien entstammten oftmals verschiedenen 

Bezugssystemen. Da die Bezugssysteme nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit waren, 

wurden sie nicht systematisch erhoben; sie wurden auch von den Gesprächspartner/innen 

meistens nicht explizit benannt, da sie scheinbar als „Selbstverständlichkeit“ in den jeweiligen 

Bereichen angewendet wurden. Die unterschiedlichen Bezugssysteme basierten auf jeweils 

eigenen Kompetenzkonzepten, denen ein theoretisches Kompetenzmodell oder ein Curricu-

lum14, Vorgaben einzelner Akteure15 oder persönliche Auffassungen zugrunde lagen. Im Rah-

men der Befragung wurde deutlich, dass auch auf mehrere Bezugssysteme zurückgegriffen 

wurde, indem eine Auswahl von Kriterien aus verschiedenen Bezugssystemen getroffen wurde. 

Diese konnte von Einrichtung zu Einrichtung, aber auch von Prüfenden zu Prüfenden unter-

schiedlich sein. In Abbildung 1 ist an einem Beispiel dargestellt, wie das institutionsinterne 

Kompetenzfeststellungsverfahren von verschiedenen Bezugssystemen bestimmt sein konnte. 

                                                 
14 gemäß jeweiligen psychologischen Tests, schulische Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz, 
Ausbildungsrahmenpläne nach dem Bundesbildungsgesetz BBiG 
15 Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife des Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in 
Deutschland, Software VerBIS der Bundesagentur für Arbeit 
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Abb. 1: Institutionsinternes Kompetenzfeststellungsverfahren: Auswahl geeignet erscheinen-
der Kriterien aus verschiedenen Bezugssystemen 

Dem „Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife“ sind die ersten fünf Kriterien beispielhaft 

entnommen (von insgesamt 25 Kriterien aus fünf Merkmalsbereichen). Vier davon wurden als 

Kriterien der internen Kompetenzfeststellung angegeben (Nr. 40). Der Aspekt „Wirtschaftliche 

Grundkenntnisse“ wurde hingegen nicht als relevantes Kriterium genannt. Den fachlichen 

Anforderungen des Arbeitsfeldes entsprechen die Kriterien „Kommissionierarbeit“, 

„Routenplanung“ und „Umgang mit Werkzeugen“, die hier ebenfalls beispielhaft als drei von 

weiteren Kriterien aufgeführt sind. Diese institutionsintern anhand des Berufsbildes entwi-

ckelten Kriterien stellen ein eigenes Bezugssystem dar, dass sich an den fachlichen Anforde-

rungen orientiert. Anzunehmen ist auch, dass die persönlichen Auffassungen und das Erfah-

rungswissen der Prüfenden ein „implizites Bezugssystem“ bilden, das die Auswahl und 

Bewertung der Beurteilungskriterien mitbestimmt. Darin gehen die Kenntnisse über potentielle 

Arbeitgeber („passt der Umgangston im Betrieb zu den TN bzw. Bewerber/innen?“) ebenso ein 

wie die Bewertung bestimmter Kriterien als relevanter für das künftige Arbeitsfeld als andere 

Kriterien. 

Es ist davon auszugehen, dass dieses „implizite Bezugssystem“ auch dann wirksam ist, wenn 

andere Bezugssysteme verwendet werden. Das „implizite Bezugssystem“ sollte bei der Ver-

wendung standardisierter Instrumente berücksichtigt werden, da die expliziten Kriterien immer 
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in Relation zu diesen impliziten Kriterien zu sehen sind. Methodisch könnte dies durch die 

Reflexion der eigenen persönlichen Auffassungen der Prüfenden erfolgen, um damit das 

„Implizite“ sichtbar und benennbar zu machen. Es ist anzunehmen, dass Kompetenzfeststel-

lungsverfahren, deren Beurteilungskriterien und -maßstäbe nicht den Auffassungen der Prüfen-

den entsprechen, von den Prüfenden ihren eigenen Vorstellungen gemäß angepasst und verän-

dert werden. Je weniger die Prüfenden sich mit den Verfahren identifizieren können 

(vgl. 4.11), umso mehr könnten sie diese um implizite Kriterien erweitern. Die Akzeptanz der 

Verfahren bei den Prüfenden ist dementsprechend eine notwendige Voraussetzung für ihre 

Anwendung. 
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